
 

 

Protokollerklärung 
des Freistaates Sachsen 

 
von 

 
 

Staatsminister Armin Schuster 
 
 

zum 
 

Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz) 

 
 

BR-Drs.: 411/26 
 
 

zu Punkt 86 der 1067. Plenarsitzung des Bundesrates am 10. Juli 2026 
 
 
Der Freistaat Sachsen gibt folgende Erklärung zu Protokoll: 
 
Der Freistaat Sachsen unterstützt das Ziel des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes, die 
finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu stärken und einen weiteren 
Anstieg der Beitragssätze möglichst zu begrenzen. Angesichts der anhaltenden 
Herausforderungen für die Finanzierung des Gesundheitswesens sind Maßnahmen zur 
Konsolidierung der GKV erforderlich. Die dauerhafte Sicherung einer leistungsfähigen und 
solidarisch finanzierten gesetzlichen Krankenversicherung und wohnortnahen medizinischen 
Versorgung bleibt das zentrale gesundheitspolitische Anliegen. 
 
Der Freistaat Sachsen begrüßt, dass für die Universitätskliniken und die anderen 
Krankenhäuser weitere Zuschläge zur Verfügung stehen werden. Damit werden die 
Belastungen für die Krankenhäuser gerade auch im ländlichen Raum abgemildert. Auch 
Universitätskliniken ist eine wirtschaftliche Optimierung nur begrenzt möglich, da sie aufgrund 
ihres besonderen Leistungsspektrums als Maximalversorger das oft letztmögliche bzw. einzige 
Versorgungsangebot für Patientinnen und Patienten sind. Die Mehrheit der Krankenhäuser hat 
bereits heute wirtschaftliche Probleme und ein Wegbrechen versorgungsrelevanter Strukturen 
droht. Die Bereitstellung der für die Zuschläge vorgesehenen Mittel darf – auch nicht in 
weiteren Gesetzgebungsverfahren – zu einer zusätzlichen Belastung und Gefährdung der 
Versorgung führen. 
 
Der Freistaat Sachsen weist darauf hin, dass die im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen 
überwiegend kurzfristig angelegt sind und strukturelle Finanzierungsprobleme der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht lösen, einige Maßnahmen werden absehbar auch zur Verschärfung 
struktureller Problemlagen beitragen. Nachhaltige Beitragssatzstabilität kann nur durch eine 
grundlegende Reform der Finanzierungsstrukturen erreicht werden. Hierzu gehören 
insbesondere eine auskömmliche Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben aus 
Steuermitteln sowie eine konsequente Überprüfung der Ausgabenentwicklung im 
Gesundheitswesen. 
 
Der Freistaat Sachsen bewertet die vorgesehenen Änderungen bei der Vergütung der 
Leistungen der allgemeinen hausärztlichen Versorgung sowie der Kinder- und Jugendmedizin 
kritisch. Insbesondere die vorgesehene Aufhebung der Entbudgetierung schwächt die erst 



 

 

kürzlich geschaffenen Anreize zur Stärkung der ambulanten Primärversorgung, was zugleich 
den Facharzt- und den stationären Bereich wieder stärker belastet. 
 
Mit Sorge sieht der Freistaat Sachsen zudem die vorgesehenen Änderungen in der 
psychotherapeutischen Vergütung, besonders den Wegfall extrabudgetärer 
Vergütungsbestandteile und weiterer Zuschläge. Angesichts des anhaltend hohen 
Versorgungsbedarfs besteht die Gefahr, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für psychotherapeutische Praxen verschlechtern und sich dies zulasten des 
Behandlungsangebots und der Wartezeiten auswirkt. Unzureichende psychotherapeutische 
Versorgung führt in der Folge dann oft zu weiteren Behandlungsbedarfen im gesamten 
Gesundheitsbereich und damit steigenden Kosten. Das gilt insbesondere im Bereich der 
Kinder- und Jugendpsychotherapie, wo eine ausreichende Grundversorgung sichergestellt 
werden muss.  
 
Zudem sind die Bemühungen zur Reduzierung der bürokratischen Vorgaben im 
Krankenhausbereich nicht ausreichend. Fachpersonal wird durch überbordende 
Dokumentations- und Prüfpflichten gebunden und steht nicht für die Versorgung zur 
Verfügung. Besonders schwer wiegt dabei die geplante Verschärfung bei den Prüfquoten des 
Medizinischen Dienstes, die den bürokratischen Aufwand massiv erhöhen. Der Freistaat 
Sachsen ist der Ansicht, dass hier dringend weiterer Reformbedarf besteht. In einem ersten 
Schritt müssen die mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz geplanten Verschärfungen 
der Prüfquoten des Medizinischen Dienstes in Krankenhäusern zurückgenommen werden, 
damit diese nicht wirksam werden. Dadurch wird eine zusätzliche Belastung in Höhe von rund 
1,9 Mrd. Euro für die Krankenhäuser vermieden. In einem zweiten Schritt soll das System der 
Prüfung auf einen bürokratiearmen, risikobasierten Ansatz entsprechend der 
Koalitionsvereinbarung Bund umgestellt werden. 
 
Der Freistaat Sachsen stellt fest, dass es für die Einführung einer Zuckersteuer noch eines 
eigenen Gesetzentwurfes bedarf. Vor diesem Hintergrund sieht der Freistaat Sachsen die in 
der Begründung zu § 221 SGB V enthaltene Bezugnahme auf ein abstrakt erwartetes 
Steueraufkommen kritisch. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich um die erstmalige 
Erhebung einer solchen Steuer handelt. Deshalb sollte der Verweis in der Begründung nicht 
als finale Festlegung des Zeitpunkts der Einführung oder der Ausgestaltung der Steuer 
verstanden werden. Auf der Basis eines entsprechenden Gesetzentwurfs sind Ausgestaltung 
und Zeitpunkt der erstmaligen Erhebung essentieller Bestandteil einer ergebnisoffenen 
Diskussion in der hierzu zu führenden parlamentarischen Debatte. Der Freistaat Sachsen 
betont dabei, dass bei der Ausgestaltung und der zeitlichen Festlegung die Auswirkungen auf 
die Wirtschaft zu beachten sind. 
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